Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Landratsamt Ravensburg
Datum: 28.06.06

z.Hd. Herrn Landrat Kurt Widmayer
Franz-Stapf-Straße 8
Ihr Schreiben vom 22.06.06

88212 Ravensburg
Betr.: Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Frau Dr. G. W. (Amtstierärztin im Veterinäramt)
          wegen Verstoßes ihrer Dienstaufsichtspflicht.

Sehr geehrter Herr Widmayer,

vielen Dank für Ihre Rückantwort. 

Meine Antwort möchte ich mit der von Ihnen zuletzt gestellten Frage beginnen, worin mein Rechtsschutzinteresse in dieser Angelegenheit liege.

Ehrlich gesagt, bin ich über diese Frage etwas verwundert. Ist es nicht die Pflicht eines jeden Bürgers, vermeintliche, oder tatsächliche Missstände oder Vergehen den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu geben? Wie kann sich etwas ändern, wenn solche Meldungen nicht kommen? Und dabei spielt es nach meinem Verständnis keine Rolle, ob dieser Bürger nun im Landkreis Ravensburg wohnt, oder wie in meinem Fall ein „Nordlicht“ aus Niedersachsen ist.

Doch zur Sache:

Ihre Zurückweisung meiner Dienstaufsichtsbeschwerde kann ich in keinster Weise nachvollziehen, geschweige denn akzeptieren.

Ich bezweifele, dass in Ihrem Amt tatsächlich eine, wie Sie schreiben, „eingehende interne Überprüfung“ stattgefunden hat.

Wenn Sie ausführen: „Nach geltender Rechtslage konnte weder für den Betrieb des Gnadenhofes noch für die Haltung des Affen eine behördliche Genehmigung gefordert werden“, stimmt das schlichtweg nicht.

Für den Gnadenhof übersehen Sie dabei einfach die Fremdtiere, die dort eingestellt sind (siehe mein Schreiben vom 02.06.06), für den Affen ignorieren Sie die Artenschutzbestimmungen.

Warum hatte denn sonst Frau Dr. W. im März 2005 Frau Rohn darauf hingewiesen, dass diese für die Haltung des Affen eine Genehmigung beim Regierungsbezirk beantragen muss?

Und zu den nichtdurchführbaren Kontrollen in Privaträumen: Wenn Sie dabei auf die Hundehalle anspielen, möchte ich Sie darüber informieren, dass diese Halle vom Verein „Lebenswürde für Tiere e.V.“ von Frau Rohn zwecks Einstellung von Hunden angemietet wurde. Somit ist dies kein „Privatraum“ sondern ein Bereich für die Tierunterbringung, der den kontrollierenden Veterinären zugänglich ist.

Ein Vergleich hierzu: Kann ein Landwirt seinen Rinderstall als Privatraum deklarieren, um eine Kontrolle zu umgehen?

In Ihrem Grußwort der LK-Ravensburg-Internetseite schreiben Sie:

„Gewiss, es ist erst ein Anfang, aber es wird noch vieles kommen - eben getreu der Erkenntnis, dass das Bessere des Guten Feind ist. Sie dürfen uns beim Wort nehmen.“
Sie haben hier Recht! Doch muss diese Erkenntnis auch umgesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper
